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53371 – Anschaffung Fahrzeug – Privatnutzung Kfz Pkw  

Datenblatt für Firmen-Fahrzeuge 

1. Angaben zum Fahrzeug: 

Kfz-Typ (Marke, Typ, Bezeichnung): ______________________________ 

 

Amtliches Kennzeichen: _____________________ 

Baujahr ____________                     Erstzulassung: _______.20______ 

Anschaffungszeitpunkt: Übernahme am __.__.20__      Zulassung auf Sie am __.__.20__ 

inländischer Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Erstzulassung: __________________ EUR 
(evtl. bei Ihrem Autohaus erfragen) Nachweis liegt vor    (  ) ja (liegt als Anlage bei)      (..) nein 

Sonderausstattung: ___________________ EUR (im o.g. Wert nicht enthalten - brutto inkl. USt) 

Elektrofahrzeug  (  )                                            Hybridelektrofahrzeug (  ) 

Achtung: ggf. reduzierter Ansatz des Bruttolistenpreises (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG) 

Rechnung + sonstige Belege (Sonderausstattung, 1. Winterräder) liegen bei     (  ) ja      (  ) nein 
 

Übereinstimmungsbescheinigung (für Kohlendioxidemission und Reichweite liegt bei      (  ) ja 

Erfüllt das Fahrzeug die Voraussetzungen von § 3 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Elektromobilitätsgesetz  

                                                                                                                   (  ) ja     (  ) nein 

Handelt es sich um ein Fahrzeug, welches üblicherweise nach seiner Bauart, Einrichtung und  

Beschaffenheit nicht für private Zwecke geeignet ist?                              (  ) ja     (  ) nein 

(z.B. LKW, Fahrzeug zur Güterbeförderung, Werkstattwagen, Anzahl der Sitzplätze, Verblendung der hinteren  

Seitenfenster, Abtrennung zwischen Lade- und Fahrgastraum usw) 

 

Passt der Geschäftswagen zur Branche des Unternehmens?                    (  ) ja      (  ) nein  

Geschäftswagen ist zwingend dem Unternehmen zuzuordnen, weil er zu mehr als 50 %  

betrieblich genutzt wird?                                                                           (  ) ja     (  ) nein 
  

Notwendiger Nachweis der mehr als 50%igen betrieblichen Nutzung auch bei der „1%“-

Regelung  

mindestens für die ersten 3 Nutzungsmonate (besser 6 Monate) und sinnvoller Weise auch später 

in regelmäßigen Abständen durch entsprechende, formlose Aufzeichnungen. Liegt zur Vorlage 

zum Finanzamt vor                                                            :                         (  ) ja     (  ) nein 

 

Wird das Fahrzeug zu mehr als 10 %, aber nicht zu mehr als 50 % betrieblich genutzt wird? 

(Wahlrecht Betriebsvermögen)                                                                  (  ) ja     (  ) nein 
 

Der gebildete Investitionsabzugsbetrag (für das Fahrzeug – max. 40% der AHK) soll aufgelöst 

werden? Auflösung in Höhe von _______________ EUR                          (  ) ja    (  ) nein 

Sonderabschreibung (max. 20% der AHK)?                                                (  ) ja    (  ) nein 

Zwingender Nachweis der überwiegenden betrieblichen Nutzung (Fahrtenbuch) und Einhaltung 

der Verbleibenszeit für das Kalenderjahr der Anschaffung bis zum Ende des nachfolgenden 

Wirtschaftsjahres geführt werden. Hierbei muss die private Nutzung in diesem Zeitraum 

(jeweils) unter 10% liegen. Andernfalls geht der Investitionsabzugsbetrag sowie (bei jeweils 

jährlicher Überschreitung der privaten Nutzung in den ersten beiden Jahren) die 

Sonderabschreibung rückwirkend verloren. Gleiches gilt für die Nichteinhaltung der 

notwendigen Verbleibenszeit. 
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2. Angaben zur Nutzung 

Wer nutzt das Fahrzeug (Name, Vorname):         __________________________ 

(  ) als Geschäftsführer, Einzelunternehmer, Gesellschafter der GbR, Firmeninhaber 

(  ) als (sonstiger) Angestellte/r des Unternehmens (dem Fahrzeug zugeordnet) 

(  ) unterschiedliche Angestellte des Unternehmens nutzen das Fahrzeug 

[ ] 

Darf der Fahrer das Fahrzeug auch privat nutzen?                                                     (  ) ja   (  ) nein [ ] 

Liegt ein arbeitsvertragliches Verbot vor, den Geschäftswagen privat zu nutzen?    (  ) ja   (  ) nein 

Wurden geeignete Maßnahmen getroffen, um die Einhaltung des Nutzungsverbots regelmäßig  

überprüfen zu können?                                                                                                (  ) ja   (  ) nein 

 

Nutzt der Fahrer das Fahrzeug für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte?   

                                                                                                                                     (  ) ja    (  ) nein 
 

Entfernung Wohnort – erste Tätigkeitsstelle:  ________________ km 
(einfache Entfernungskilometer, kürzeste Straßenverbindung) 

 

Wo ist die (arbeitsvertraglich geregelte) erste Tätigkeitsstätte des Fahrers? ___________________  

Liegt doppelte Haushaltsführung vor?                                                                        (  ) ja   (  ) nein [ ] 

Wurde der Geschäftswagen noch zur Erzielung anderer Einkünfte genutzt, so dass insoweit ein  

zusätzlicher Nutzungswert zu berücksichtigen ist?                                                    (  ) ja    (  ) nein 
[ ] 

Sollen volle Monate, in denen der Geschäftswagen wegen Urlaubs oder Krankheit nicht privat  

genutzt wurde, von der Berechnung des Privatanteils ausgenommen werden?          (  ) ja   (  ) nein 
[ ] 

Hat der Nutzende selbstgetragene Aufwendungen nach der Nutzungsvereinbarung (  ) ja    (  ) nein 

Werden Zuzahlungen oder Kostenübernahmen des den Geschäftswagen Nutzenden für Zwecke  

seiner Einkommensteuererklärung ermittelt und bescheinigt?                                   (  ) ja    (  ) nein 

Wenn keine Vereinbarung vorliegt, dass der Arbeitnehmer die selbst getragenen Aufwendungen in der 

eigenen ESt-Erklärung angibt, ist der Arbeitgeber verpflichtet die vom AN getragenen Kosten im 

Lohnkonto zu bescheinigen.  

Liegt eine entsprechende Vereinbarung vor (Kopie liegt bei)?                                   (  ) ja   (  ) nein 

[ ] 

Soll die private Nutzung mittels der pauschalierenden „1%“-Methode ermittelt werden?  

(nur wenn mehr als 50% betrieblich genutzt) – (bei Elektro / Hybrid geringerer pauschaler Eigenverbrauch)     (  ) ja   (  ) nein 
 

Es wird ein Fahrtenbuch geführt und die private Nutzung wird anhand des Fahrtenbuchs ermittelt  

                                                                                                                                   (  ) ja    (  ) nein 
Achtung: bei Elektrofahrzeug/Hybridelektrofahrzeug und Fahrtenbuch: Reduzierung der Anschaffungskosten bei der 

Ermittlung der entstandenen Aufwendungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 3 EStG) 

[ ] 

Überlassung zur unbeschränkten und selbstbeteiligungsfreien Privatnutzung im Rahmen eines 
geringfügigen (zwischen Ehegatten geschlossenen) Beschäftigungsverhältnisses ist nicht 
fremdüblich (BFH X R 44-45/17 – Urteil vom 10.10.2018)                                    (  ) ja     (  ) nein 

 

 

 

 

 

………………….      ……………………………….. 
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